
Erstellen des Antrags auf 

Forschungsförderung

(s. Verfahrensregeln für 
detaillierte Informationen)

Hinweis: Diese Übersicht bietet einen Überblick über die Schritte der internen Forschungsförderung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie beruht auf den Verfahrensregeln zur internen Forschungsförderung der

PH. Sie dient lediglich der Veranschaulichung und ist rechtlich nicht bindend. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Ausschreibung sowie den Verfahrensregeln für die interne Forschungsförderung.

Stand: Mai 2019

Fristgerechte Einreichung 

des Antrags

(Abgabe über 
Fakultätsvorstand an 
Forschungsausschuss)

Frist: s. Ausschreibung

Stellungnahme zur 

Bedeutung des Antrags 

für die Struktur- und 

Entwicklungsplanung der 

Fakultät

durch den 
Fakultätsvorstand an den 

Forschungsausschuss

Frist: i.d.R. 2 Wochen nach 
der Einreichungsfrist

Begutachtung der 

Anträge auf 

Förderungswürdigkeit

durch die Mitglieder des 
Forschungsausschusses

Begründete Empfehlung 

zur Förderungswürdigkeit 

der Projektanträge und 

deren Priorisierung

durch den 
Forschungsausschuss an 

den Senat

Beschlussfassung über 

die Förderung der 

Forschungsprojekte

durch den Senat

Benachrichtigung der 

Antragssteller über die 

Entscheidung

Bei Bedarf: Beratung und 

Unterstützung durch das 
Forschungsreferat

Zeitplan: Interne

Forschungsförderung
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg



Eintragung des Projekts 

in die 

Forschungsdatenbank der 

PH

durch Forscher/in

Hinweis: Diese Übersicht bietet einen Überblick über die Schritte der internen Forschungsförderung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie beruht auf den Verfahrensregeln zur internen Forschungsförderung der

PH. Sie dient lediglich der Veranschaulichung und ist rechtlich nicht bindend. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Ausschreibung sowie den Verfahrensregeln für die interne Forschungsförderung.

Stand: Mai 2019

Eröffnung der 

Projektkostenstelle

Arbeit am Projekt bzw.

Forschungs- und 

Publikationstätigkeit

(mit Nennung der PH 
Heidelberg als fördernde 

Institution)

Zwischenberichte bzw. 

Zwischenevaluation (bei 

3-jährigen Projekten)

Fristen: Zwischenberichte –
jährlich; 

Zwischenevaluation – nach 
2 Jahren

Eintrag von 

Publikationen in 

Publikationsdatenbank 

der PH

durch Forscher/in

Frist: nach Veröffentlichung

Abschlussbericht

Als Kurzbricht bei 
vorheriger 

Publikationstätigkeit im 
Projekt, ansonsten als 
ausführlicher Bericht

Frist: Spätestens ein halbes

Jahr nach Projektabschluss

Bei Bewilligung der Forschungsförderung:


